
2. Staatsexamen bestanden - Prüfungsamt ordnet
Wiederholung an
Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 20. Oktober 2024 21:36

Zitat von Bolzbold

Hinweise zu konkretem Vorgehen im Widerspruchs- oder Klageverfahren eine
unzulässige Rechtsberatung

Dieser Auffassung schließe ich mich überhaupt nicht an. Das ist hier auf einem derart
allgemeinen Level, dass das hier noch keine rechtliche Prüfung des Einzelfalls ist. Wenn man
sich Dokumente schicken lässt, Briefe schreibt etc. sieht das schon wieder anders aus.

Aber der allgemeine Rat in einem Forum „das müsste eigentlich ein Verwaltungsakt sein, dem
man ggf. Widersprechen kann“, ist keine unzulässige Rechtsberatung. Bzw ich würde gerne mal
wissen, wie du darauf kommst, dass es das ist.
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